
Jahre E Allemand ſich un ſchon dem Seelenheile der
Jugend gewidmet. Das Senfkörnlein, welches mit der nade
Gottes das Erdreich geſtreut, war aufgegangen und Enmem
ſtattlichen Baume geworden, dem die Vöglein des Himmels
wohl und munter fühlten Tauſenden von Jünglingen war das
traute Jugendheim Emn weites Vaterhaus, Enme Stätte froher und

Unſchuld verlebter Jugendzeit geworden Mit ãterli feſter
Hand hatte der Gründer ſie braven Liſten Erzogen ſie traten
ins ében als charaktervolle ott und der Kirche ergebene Männer

n  E für ihn die Stunde der elohnung Am Karfreitag den
II 1836 brach EL ähren des Gottesdienſtes Iltare 3

ſammen. (it den heiligen Sterbeſakramenten verſehen, gab
Sonntag den 10 Mai ſeine Seele i die ande ſeines LX.

zurü Bis ſeinem etzten Atemzuge beſchäftigte ſi mit dem
Wohle ſeiner Kongreganiſten. Er ſegnete ſie und munterte ſie zUm
Uten auf eichſam als letztes Vermächtnis hinterließ ihnen die
Drte „Der Geiſt des Vereines iſt Emn Ei der Buße, der Cmu:
Und des Opfers; ich beſchwöre alle teſe Jünglinge, nach der Heilig⸗
keit ſtreben, welcher ott ſie beruft. Die Eintracht macht die
Kraft der Vereine aus; CErtrau auf Gott, wie auch ich vertraue.77

Das Leichenbegängnis, dem Msgr de Mazenod, Weihbiſchof von
Marſeille und Freund des Verewigten, beiwohnte, geſtaltete ſich für
den E ſo demütigen Prieſter wahren Triumphzug und
auffallende Gebetserhörungen bewieſen eine acht bei ott Sein
Werk aber überlebte ihn und beſteht weiter ungeſchwächter Kraft
und Lebensfülle. Kein under, Allemand hat E8 aufgebaut
auf den Eckſtein, der nicht An auf Chriſtus und ſein Evangelium.

Paſtoral⸗Jälle.
Iſt Konfeſſionsloſigkeit nach öſterreichiſchem eine aat  E  2

lich anerkannte Konfeſſion?) Nach der bisherigen Rechtsauffaſſung
onnten öſterreichiſche Bundesbürger, ſie das 14 Lebensjahr voll
ende hatten, wohl Qaus ſtaatlich anerkannten onfeſſion austreten,
ohne Eenne andere Konfeſſion einzutreten, alſo konfeſſionslos werden
Kinder aber bis Uum vollendeten 14 Lebensjahr mußten mneu 45
anerkannten onfeſſion angehören (Art und des Geſetzes vom
25 Mai 1868, 49) Weil die Konfeſſionsloſigkeit keine Kon⸗
eſſion iſt, folgten Hinder bei Austritt ihrer Eltern Qus ſtaatlich
anerkannten onfeſſion nicht die Konfeſſionsloſigkeit, 1, wenn die
Kinder uLr Zeit der Konfeſſionsloſigkeit der Eltern geboren wurden,
mußten dieſe nach zitiertem Art Abſ für die Hinder elne ſtaat⸗
lich anerkannte Konfeſſion beſtimmen. Mit dieſer Auffaſſung brach teil
weiſe die Entſcheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 18 Jänner
1924 Wir bringen die Entſcheidung ſamt Tatbeſtand und Begründung.



Die Eheleute Leopold und 838950 Deirler haben der Bezirkshaupt⸗mannſchaft Gmunden mit Bezugnahme auf Art des interkonfeſſio⸗nellen Geſetzes vom 25 Mai 1868 uim eigenen Namen und IM Namen
ihres 25 Mai 1920 geborenen KHindes Leopold Deixler die Anzeigeerſtattet, daß ſie aus der römiſch⸗katholiſchen austreten und keiner
anderen Konfeſſion beitreten. Die Bezirkshauptmannſchaft Gmunden
hat mit den Beſcheiden vom Jänner 1923 und vom 8 Februar 1923
den Austritt der eleute Leopold und Sophie Deixler aus der katho⸗liſchen Kirche zur enntni und hievon das drram Eben⸗
ſee verſtändigt. Dagegen erklärte die Bezirkshauptmannſchaft Gmunden,
nicht in der Lage ſein, die Anzeige, daß das Kind Leopold Deixlerdem Austritt ſeiner Eltern Qus der katholiſchen olgé, zur enntn

nehmen und an das Arram Ebenſee weiterzuleiten, weil der 0Austritt der Kindeseltern ùs der katholiſchen eligion ohne Antri
n eine andere anerkannte ¹ oder Religionsgeſellſchaft
nicht einem Religionswechſel im Sinne des Art dés Geſetzes vom
25 Mai 1868 gleichzuhalten ſei und ſomit die geſetzliche Beſtimmung,
daß im des Religionswechſels der Eltern die Kinder Unter ſieben
Jahren bezüglich ihres Religionsbekenntniſſes ſo behandeln ſeien,
als Gren ſie erſt nach dem Religionswechſel der Eltern geboren, aufden vorliegenden Fall keine Anwendung inde Das genannte Kind
behalte daher die Zugehörigkeit zur römiſch⸗katholiſchen Kirche bei

Eeſe Entſcheidung wurde von der Landesregierung für Oberöſter⸗
reich und vom Bundesminiſterium für Unterricht (Kultu beſtätigt.Die den Verwaltungsgerichtshof gerichtete Beſchwerde Etäm
dieſe Entſcheidung als geſetzwidrig. Der Gerichtshof ging bei ſeinem
Erkenntnis von folgenden Erwägungen Qus:

Art des Geſetzes vom 25 Mai 1868 eſtimmt, daß heliche Kinder,
ſofern beide Eltern emſelben Bekenntnis angehören, der eligion der
Eltern folgen Nach Art dieſes Geſetzes ſind Im eines Religions⸗
wechſels eines oder beider Elternteile die vorhandenen Kinder, die das
ſiebente Lebensjahr noch nicht überſchritten aben, betreffs des Reli⸗
gionsbekenntniſſes ohne Rückſicht auf einen vor dem Religionswechſel
abgeſchloſſenen Vertrag ſo u behandeln, als wären ſie erſt nach dem
Religionswechſel der Eltern geboren worden. Umſtritten iſt die Aus⸗
legung des Begriffes „Religionswechſel“. Die Meinungen gehen darüber
auseinander, ob auch dann ein Religionswechſel Im Sinne des obigen
Geſetzes vorliegt, wenn der . aus einer geſetzli anerkannten

oder Religionsgenoſſenſchaft ohne untri In eine andere an⸗
erkannte erfolgt. Die Entſcheidung dieſer Streitfrage muß Im Zuſammen⸗
halt mit den richtunggebenden Beſtimmungen über die ſtaatsbürgerlichen
Grundrechte geſucht werden. Die heutige Rechtsgrundlage, von der die
Erwägungen ausgehen müſſen, iſt zunächſt auf run des nach Art 149
des Bundesverfaſſungsgeſetzes als Verfaſſungsgeſetz geltenden Staats⸗
vertrages von Saint⸗Germain vom September 1919 erkunden.
Nach Art 62 dieſes ertrages hat ſich Oeſterreich ver  1  Er, daß die

46*
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Ni enthaltenen Beſtimmungen als Grundgeſetze anerkannt
werden, daß kein Geſetz, keine Verordnung und keine amtliche andlung
mit dieſen Beſtimmungen Widerſpruch oder egenſatz und daß
kein Geſetz, keine Verordnung und keine amtliche andlung mehr gelte
als jene Art 63 Abſ 2 Eſtimm daß alle Einwohner Oeſterrei
das Recht aben, öffentlich oderI jede Art Glauben, eligion oder
Bekenntnis frei 3u üben, ſofern deren Uebung nicht mit der öffentlichen
Ordnung oder mit den Sitten unvereinbar iſt Art 66, Abſ
ſpri aus, daß Unterſchiede eligion, Glauben oder Bekenntnis
keinem öſterreichiſchen Staatsangehörigen beim enu der bürgerlichen
und politiſchen nachteilig ſein ſollen Nach Art des Bundes⸗
verfaſſungsgeſetzes vom Oktober 1920 ſind alle Bundesbürger vor
dem eſeé gleich orre  e der Geburt des Geſchlechtes des Standes
der Klaſſ und des Bekenntniſſes ſind aus geſchloſſen Nach Art des
Staatsgrundgeſetzes vom 2 Dezember 1868 über die allgemeinenE
der taatsbürger iſt jedermann die Quben und Gewiſſens
freiheit gewährleiſtet Die angeführten Beſtimmungen des Staatsver
trages von QAlnGermain und des Bundesverfaſſungsgeſetzes Aben
für die Auslegung des Begriffes „Religionswechſel“ emne völlig neue

Grundlage geſchaffen und die Rechtslage dadurch geklärt, daß nunmehr
der Unterſchied zwiſchen geſetzli anerkannten und nicht anerkannten
Bekenntniſſen für die vorliegende rage Wegfall OImm

Aus dieſen Beſtimmungen geht alſo mit voller Deutli  eit der
rundſatz hervor, daß alle Religionen und Bekenntniſſe einander gleich⸗
geſtellt ſind unezwingende olge dieſes Grundſatzes iſt, daß der Begriff
„Religion“ „Glauben“ und „Bekenntnis“ weiteſten Sinne auszu⸗
egen iſt Als Wechſel der eligion muß Aher jeder Wechſel eines Be
kenntniſſes der konfeeſſionellen Verhältniſſe angeſehen werden. Es iſt
Aher für den Begriff In Religionswechſels nicht erforderlich, daß
derjenige der Qus Kirche oder Religionsgeſellſchaft austrir QAmt
den Intet Elne andere Religionsgemeinſchaft geſchweige denn
Ene geſetzli anerkannte, verbindet Nur dieſe Auffaſſung iſt mit dem
rundſa der aubens⸗— und Gewiſſensfreiheit vereinbar Hat Ern

Staatsbürger noch nicht das erforderliche Selbſtbeſtimmungsrecht ſo iſt
ſeine geſetzliche Vertretung berufen für ihn jene Erklärung abzugeben,
durch die das Staatsbürgerrecht der Qauben und Gewiſſensfreiheit
ausgeübt ird Die Beſchwerdeführer AQher berechtigt Namen
ihres noch nicht ſieben A  V  ahre en Hindes den Ii Qus der katho⸗
liſchen — erklären und E5 ieg Sinne obiger Erwägungen
Emn Religionswechſel nach Art des Geſetzes vom Mai 1868 vor
Dieſe Auffaſſung entſpricht auch dem Geiſte dieſes Geſetzes, das den
Zweck verfolgt, der Familie konfeſſioneller Beziehung die mog
lichſte Uebereinſtimmung herzuſtellen. Es kann nicht die Ufgabe des
Staates ſein, dort die konfeſſionellen Verhältniſſe der Familie
den illen der Beteiligten einzugreifen, wO auf ruUn ſach
gemäßen Auslegung der geſetzlichen Vorſchriften Eelne zweckdienliche
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Regelung ttrittiger Fragen gefunden werden kann Schließlich iſt auchnicht einzuſehen, QaruUum Im vorliegenden der Sinn des Geſetzesgegen den mtri des Hindes Leopold Deixler m den Uſtan der KHon⸗
feſſionsloſigkeit ſprechen ſollte, während dieſer Zuſtand durch das Eezweifellos dann ſeine Rechtfertigung findet, enn ein Hind nach dem
Religionswechſel ſeiner Eltern geboren wurde (Siehe Erkenntnis des
Verwaltungsgerichtshofes vom 22 April 1886, 646, Bu dw Nr 1384

Auf Grund dieſer Erwägun1—— 58 die angefochtene Entſcheidungals geſetzwidrig aufzuheben.
iezu ſei folgendes emerkt Das Erkenntnis trifft eine EntſcheidungIn einem Einzelfalle. Doch wie die Praxis bereits ehrt, beginnen unter⸗

geordnete Verwaltungsbehörden den ausgeſprochenen rundſa allgemein ur Richiſchnur nehmen. Was nun die Begründung anlangt,ſo ſchein ſie Uns unhaltbar ſein. Zunächſt iſt die erufung auf den
Staatsvertrag von Qn Germain nicht angebracht. Art 63 des Staats⸗vertrages lautet „＋* Oeſterreich ver  1  H ich, en EinwohnernOeſterreichs ohne Unterſchied der Geburt, Staatsangehörigkeit, Sprache,0 oder eligion vollen und ganzen Schutz von Leben und Freiheitgewähren. lle Einwohner Oeſterrei Aben das Recht, öffentlich oder privat jede Art Glauben, Religion oder Bekenntnis frei 3uüben, ſofern deren Uebung nicht mit der öffentlichen Ordnung oder
mit den Sitten Uunvereinbar iſt 77 Art 66 ũ⸗ę Alle öſterreichiſchenStaatsangehörigen ohne Unterſchied der Raſſe, der Sprache oder Re⸗
ligion ſind or dem Geſetze gleich und genießen ieſelben bürgerlichenund politiſchen 1 Unterſchiede In Religion, Glauben oder Be
enntnis ſollen keinem öſterreichiſchen Staatsangehörigen beim Genuſſeder bürgerlichen und politiſchen E nachteilig ſein, wie namentlichbei Zulaſſung öffentlichen Stellungen, Aemtern und ürden oder
bei verſchiedenen Berufs⸗ und Erwerbstätigkeiten. Keinem öſter⸗
reichiſchen Staatsangehörigen werden Im freien Ebrauche irgend einer
Sprache ImM Privat⸗ oder Geſchäftsverkehr n Angelegenheiten der Re
ligion, der Preſſe oder irgend einer Art von Veröffentlichungen oder In
öffentlichen Verſammlungen Beſchränkungen auferleg

Aus dem orgelegten Text ergibt ich, daß alle Einwohner Oeſter⸗reichs ihre eligion, auch wenn ſie ſtaatlich nicht anerkannt iſt, rei undöffentlich üben können. Der Unterſchied wiſchen taatlich anerkannten
und nicht anerkannten iſt aber nicht aufgehoben. Abſ des Art 63
ſagt deutlich, daß der QQ ſich nicht jede „Religionsübung“ gefallenlaſſen braucht; denn Unter „Bekenntnis“ oder Weltanſchauung kann
ſich 10 auch eine ſtaatz erſtörende Propaganda verbergen. Noch unglück⸗Ev iſt die Berufung auf Art 66 des erwähnten Staatsvertrages.ſt das Ehepaar eixler wegen ſeiner Konfeſſionsloſigkeit in der Aus⸗
übung bürgerlicher oder politiſcher E erkürz worden? nein.
Die Beſtimmung über die Konfeſſion der Kinder iſt kein politiſches,auch kein bürgerliches, ondern enn öffentliche Recht Mit dieſer Be
gründung —8 erklärt, daß der Adoptivvater —



kind nicht ſeiner Konfeſſion herüberriehen kann, da durch die option
nur die bürgerlichen, nicht aber die öffentlich⸗rechtlichen Beziehungen
berührt werden. Wenn der Verwaltungsgerichtshof ſich eBUi auf
eine En  eidung vom 22 II 1886 beruft, ſo wurde Abet lediglich
überſehen, daß mn der Zwiſchenzeit eine ſehr ange Reihe von Entſchei
dungen das Gegenteil ausgeſprochen 0 n em Wir
aben hier wiederum ein Beiſpiel der „Freirechtstheorie“, E lehrt,
daß der Richter und Verwaltungsbeamte das Geſetz weiterzubilden und
der modernen Anſchauung anzupaſſen aben Auf dieſem Wege Ckam
Oeſterreich auch die Polygamie (Severehen und die Leichenverbrennung.

Di aringOraz.  II. (Vom eſen obſzöner Schriften der Klaſſiker.) alentin, ern
Literaturprofeſſor, wird durch das Lehrprogramm eranlaßt, enntunt

nehmen von einigen riften laſſiſcher Autoren, die als obſzön
gelten. Schon früher, da EL ſchriftſtelleriſch ätig war, ＋ Eu dergleichen
CErte durchleſen müſſen Cber die Erlaubtheit ſeiner Handlungsweiſe
hatte der gewiſſenhafte Profeſſor ſich Rat eingeholt und man ſagte ihm,
⁷ nne ſo tun auf run der Konſtitution Leos III „Officiorum

munerum“. Als jedo der neue odex erſchien, wurde alentin
gewahr, daß jene Ausnahme, we ſeine Lehr⸗ und Schriftſtellertätigkeit
betraf, QIil der neuen Geſetzgebung unerwähnt e Daraufhin wendete
ELr ſich ſeinen befreundeten atgeber und agte ihn, ob denn ein⸗
fach fortfahren Urfe mit dem Leſen jener obſzönen Schriften der Klaf
rer Die Antwort autete ejahend, CS ei in dem un durch den
Kodex keine Cue Rechtslage geſchaffen worden. Wie hat ſich nun
Qlentin dem gegenwärtigen Bücherverbot gegenüber verhalten?
ſt die Antwort auf eine rage als richtig anzuſehen und was VFHU,qcDoll manvon der Begründung derſelben halten?

Klaſſiſche erke, riften, 2 In eL oder in
Zeit allgemein als Muſter einer feinen und eleganten Schreibweiſe
gelten, ſind leider nicht immer frei von Obſzönitäten und bilden eine
ernſte Gefahr für gute Sitten Es ſeien nur die Namen von Ovidius,
etronius, Boccaccio, abelais, Heine, ron erwähnt Die
irche, als die von Chriſtus aufgeſtellte Hüterin der Reinheit der Sitten,
hat ſowohl das Recht als auch die Pflicht, alle ihre Hinder bor der
drohenden efahr zu arnen; noch mehr, ihnen ſtrengſtens durch ein
poſitives Bücherverbot das unterſagen, was ſchon meiſtens durch
das Naturgeſetz verboten iſt ies iſt m erlaufe der Zeiten auch
geſchehen, jedoch mit gebührender Rückſicht auf mſtände und Verhält
niſſe Bei der Reform der tridentiniſchen Indexregeln, die von
Leo XIII durch die Konſtitution „O Kfie OrumM munerum“ im 5  &  ahre
1897 vorgenommen wurde, lieben zwar die obſzönen er der Klaſ⸗
iker den Chriſtgläubigen verboten, allein den Lit aturpro eſſV
und Schriftſtellern ward zugleich ein bedeutendes Zugeſtändnis 9e⸗
macht Im Titulus der ſoeben genannten Konſtitution ( IV), nach
dem eun motiviertes Verbot obſzöne er rlaſſen ard (n 90j


